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 Veröffentlicht am 30.05.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1966 §8 Abs1;

KStG 1988 §8 Abs2;

Rechtssatz

Das Körperschaftsteuergesetz 1988 spricht nicht mehr von "verdeckten Gewinnausschüttungen", sondern nur noch

von verdeckten Ausschüttungen. Eine inhaltliche Änderung des Begri;es ist jedoch mit dieser Änderung nicht

verbunden.
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